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Antrag des Seniorenbeirates zur Blühstreifen-Initiative der Gemeinde Appen 
vom 8. 10. 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, die Umgebung von Ruhebänken durch 
Anpflanzung oder Aussaat von Blühpflanzen aufzuwerten sowie die Umgestaltung von 
Verkehrsinseln in diesem Sinne.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen begrüßt die Blühstreifen-Initiative der Gemeinde Appen 
zur Verbesserung des Ortsbildes und besseren Umweltschutz. 

In der Oktobersitzung des Seniorenbeirates wurde unter dem Tagesordnungspunkt 
Ruhebänke angeregt, die Attkraktiviät der Ruhebänke auch durch die äußere Gestaltung z.B. 
Anlage von Blühflächen zu erhöhen. 
Patenschaften aus der Bevölkerung könnten (nach dem Muster Schäferhof) für eine nachhaltige 
Pflege sorgen. Dasselbe gilt für Verkehrsinseln wie z.B. am Pinnaubogen. Die Wahrnehmung der 
Gemeinde in der Öffentlichkeit und durch ruhebedürftige Senioren wird durch solche 
Maßnahmen gefördert.
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Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, die Umgebung von Ruhebänken 
durch Anpflanzung oder Aussaat von Blühpflanzen aufzuwerten als Beitrag zum 
Umweltschutz und zur Aufwertung des Ortsbildes

Am 8. 10. 2019 hat der Seniorenbeirat im Rahmen der Blühstreifeninitiative der 
Gemeinde Appen beantragt, die Attraktivität der Umgebung von Ruhebänken auf 
dem Gemein degebiet durch Anlage von Blühflächen zu erhöhen. Im Folgejahr 
wurden Blühstreifen in Appen angelegt (s. http://www.seniorenbeirat-appen.de/
media/files/bluehstreifen2020r.pdf). Diese Aktion ist nicht fortgeführt worden, 
heute existiert kein Blühstreifen mehr in Appen.

Die damalige Zielsetzung: Naturschutz (Insektenweide!) und Präsentation der 
Gemeinde in der Öffentlichkeit (Naherholungsgebiet auch für die weitere Umgebung) 
gelten heute wie vor 5 Jahren.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Appen gibt es eine stattliche Anzahl von 
Ruhebänken (http://www.seniorenbeirat-appen.de/media/files/baenkewr.pdf), 
die nicht nur Senioren zum Verweilen in der Natur einladen. Eine Pflege der 
Umgebung dieser Erholstätten und Aufwertung durch ökologisch sinnvolle 
Bepflanzung (Blumen statt Matsch und Brennnesseln) wird dem Ansehen 
der Gemeinde Appen guttun.
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Neuer Antrag des SBR vom 23. 4. 2025
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Vor 50 Jahren ein Kinderspiel...
...strengt heute etwas an
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Spaß bei Sonnenschein!
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Top 7: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz: IT ab 28.6.2025

2019:    European Accessibility Act (EAA) 

EAA soll den innereuropäischen Handel durch gemeinsame Standards für 
barrierefreie Informationstechnologie harmonisieren. Einheitliche Regeln für 
IT-Geräte und IT-basierte Dienstleistungen sollen den europaweiten Handel stärken.
Personen mit Behinderungen und Senioren werden von barrierefreien 
IT-Produkten und IT-Dienstleistungen profitieren.

2021:   Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird der European 
Accessibility Act (EAA) in deutsches Recht überführt. Das BFSG definiert 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, die nach dem 
28.06.2025 in den Verkehr gebracht bzw. für Verbraucherinnen und Verbraucher 
erbracht werden. Dies umfasst u.a. den gesamten Online-Handel, Hardware, 
Software, aber auch überregionalen Personenverkehr oder 
Bankdienstleistungen.

2022:   Der zweite Medienänderungsstaatsvertrag regelt barrierefreie 
Medienangebote in Fernsehen, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten.    



  

BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgestz)

Das BFSG gilt für folgende Produkte, die 
nach dem 28.06.2025 in den Verkehr gebracht werden:

Hardwaresysteme einschließlich Betriebssysteme: Computer/Laptops, Smartphones

Selbstbedienungsterminals: Zahlungsterminals, Geldautomaten, Fahrausweisautomaten, 
Check-in-Automaten, Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen

Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für 
Telekommunikationsdienste oder für den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten verwendet werden

E-Book-Lesegeräte



  

BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgestz)

Das BFSG gilt für folgende Dienstleistungen, die für Verbraucherinnen und Verbraucher 
nach dem 28.06.2025 erbracht werden:

Telekommunikationsdienste

Elemente von Personenbeförderungsdiensten: Webseiten, Apps, 
elektronische Tickets und Ticketdienste, Bereitstellung von Verkehrsinformationen, 
interaktive Selbstbedienungsterminals

Bankdienstleistungen für Verbraucher

E-Books und hierfür bestimmte Software

Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr

Webseitengestaltung!



  

Webseitengestaltung: Was sind digitale Barrieren?

    Menschen mit Sehbehinderungen: Diese Gruppe ist oft auf Vergrößerungs-Software 
angewiesen, während Blinde Braillezeilen und Sprachausgaben nutzen. Zum Beispiel ist 
die Bereitstellung von Alternativtexten entscheidend, da sie informative Grafiken und Bilder 
für Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich machen.

    Gehörlose Menschen: Sie benötigen visuelle Inhalte oder Gebärdensprachdolmetscher, 
während Hörbeeinträchtigte von Untertiteln oder visuellen Ergänzungen profitieren. Die 
Integration von Gebärdensprache und Untertiteln in digitalen Medieninhalten ist dabei 
entscheidend.

    Personen mit kognitiven Einschränkungen: Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Aufmerksamkeitsstörungen oder anderen kognitiven Einschränkungen haben 
Schwierigkeiten, komplexe digitale Inhalte zu verarbeiten. Einfach verständliche 
sowie gut strukturierte Texte, übersichtliche Seiten-Strukturen und Leichte Sprache 
sind notwendig, um die digitale Zugänglichkeit zu verbessern.

    Menschen mit motorischen Einschränkungen: Sie benötigen alternative 
Navigationsmethoden wie Tastatur oder Sprachsteuerung. Barrierefreie Schnittstellen 
und Unterstützung für verschiedene Eingabemethoden sind wichtig. 



  

Webseitengestaltung: Maßnahmen zur Überwindung digitaler Barrieren

    Übersichtliche Webseitenstrukturen: Eine klare Struktur und die korrekte 
Auszeichnung von Überschriften sind für alle Benutzergruppen von großer Bedeutung.

    Optimierung von Kontrasten: Ausreichende Farbkontraste verbessern die 
Lesbarkeit digitaler Inhalte. Informationen sind somit besser und leichter 
wahrnehmbar.

    Tastaturbedienung: Die Gewährleistung der Tastaturbedienung ermöglicht es 
Menschen mit verschiedenen Einschränkungen, digitale Inhalte zu nutzen.

    Gebärdensprachvideos und Untertitel: Für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte 
sind Gebärdensprachvideos sowie Untertitel in digitalen Medien unerlässlich.

    Leichte Sprache und klare Strukturen: Die Verwendung von Leichter Sprache 
und einfachen Strukturen erleichtert Personen mit kognitiven Einschränkungen 
den Zugang zu digitalen Inhalten.

    Bedienung von mehreren Sinnes- und Informationswegen: Informationen sollten 
nicht nur über einen einzigen Sinneskanal zur Verfügung gestellt werden.



  

Hintertüren des BSFG

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betrifft Hersteller, Händler und Importeure 
von bestimmen Produkten sowie Dienstleistungserbringer. 

Kleinstunternehmen (Unternehmen, die weniger als zehn Personen beschäftigen 
und entweder einen Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro erzielen oder dessen 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro beläuft) sind vom 
Gesetz teilweise ausgenommen. 

Bei Nichteinhaltung können Marktüberwachungsbehörden die Bereitstellung des 
Produkts oder der Dienstleistung einschränken oder untersagen oder dafür sorgen, 
dass Produkte zurückgenommen oder zurückgerufen werden. 

Dies betrifft nicht nur Hersteller, sondern auch Händler und Importeure.

Keine Strafen vorgesehen, aber Bußgelder und Schlichtungsstelle für Beschwerden von 
Endverbrauchern.



  

Hintertüren des BSFG

Es gibt eine Übergangsfrist für bestimmte Situationen, in denen aktuelle Produkte und 
Verträge weiterhin genutzt werden dürfen (§ 38 BFSG):

Vorhandene Geräte: Unternehmen können bis zum 27. Juni 2030 weiterhin Geräte und 
Technologien benutzen, die sie bereits vor dem 28. Juni 2025 im Einsatz hatten. 
Beispiele dafür sind ältere E-Book-Reader, Smartphones oder Tablets.

Bestehende Verträge: Verträge, die vor dem 28. Juni 2025 abgeschlossen wurden, können 
unverändert genutzt werden, bis sie enden, aber nicht länger als bis zum 27. Juni 2030. 
Das betrifft z.B. Abos für Streaming-Dienste oder Mitgliedschaften in Online-Bibliotheken.

Selbstbedienungsterminals: Geräte wie Geldautomaten oder Fahrkartenautomaten, die 
vor dem 28. Juni 2025 installiert wurden und den damaligen Regeln entsprachen, dürfen 
weiterhin genutzt werden, bis sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, maximal 
jedoch 15 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme.

Keine Übergangsfrist für E-Commerce: Die Übergangsfrist gilt nur für existierende 
Produkte und laufende Dienstleistungen, die barrierefrei sein müssen. So können z.B. ältere 
Smartphones oder Tablets, die nicht alle Anforderungen an Barrierefreiheit erfüllen, noch 
bis 2030 verkauft werden. Der Onlineshop, in dem sie verkauft werden, muss jedoch 
bereits ab 28. Juni 2025 barrierefrei sein.



  

Barrierefreiheit nur für Online-Handel und -Dienstleistungen?
 
Seit über 30 Jahren gibt es Empfehlungen zur Barrierevermeidung (W3C) bei
der Erstellung von Webseiten.

Anforderungen werden seit 30 Jahren immer komplexer: Neue Gerätetypen mit neuen
Bildschirmformaten, Erweiterungen der Programmiersprache (html) zu immer
vielfältigeren Funktionen, Softwareanbieter mit nicht regelkonformen Funktionen.

Berücksichtigung aller möglichen Endgeräte und Benutzerbedürfnisse führt zu 
Kopfschmerzen der Programmierer.

Kleines Beispiel: Die (sehr einfach gehaltene) Webseite des Seniorenbeirates:

html-code für www.seniorenbeirat-appen.de (nur Seitenkopf mit Definitionen)



  

Beispiel für Programmieranforderung:
 
html-code für www.seniorenbeirat-appen.de (nur Seitenkopf mit Definitionen)



  

Beispiel für Programmieranforderung:
 
html-code für www.seniorenbeirat-appen.de (nur Seitenkopf mit Definitionen)

Abhilfe für „normale“ Webseitenersteller:

Content-Management-Systeme:

Programme zum Programmieren von Webseiten



  

Web-Resultat

CMS – Programmierung
in Publii (open source)

Barrierefreiheit?



  

Ausführliche Besprechung des gesamten BFSG:

Großer Ratgeber und FAQ zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
von Dr. Thomas Schwenke / Letztes Update: 08. April 2025

https://datenschutz-generator.de/bfsg-ratgeber/

Top 7: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz: IT ab 28.6.2025
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Vielen Dank für Mitarbeit und Anregungen
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